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Sehr geehrte Frau Saab, 
 
der  Informationsfreiheitsantrag  nach  dem  Landestransparenzgesetz  ist  voraussetzungslos:  Jeder 
Mensch kann durch Antrag bei jeder transparenzpflichtigen Stelle seinen Anspruch auf 
Informationszugang durch Antrag geltend machen, ein rechtliches oder berechtigtes Interesse muss 
nicht dargelegt werden (§ 2 Abs. 2 S. 2 LTranspG).  Entscheidet sich eine Bürgerin/ein Bürger für 
eine Antragstellung, setzt dies bei der angefragten Stelle ein Verwaltungsverfahren in Gang. 
 
Unsere Behörde ist dazu verpflichtet, im Rahmen der Bearbeitung und Bescheidung von 
Informationsfreiheitsanfragen sicherzustellen, dass die einschlägigen Rechtsvorschriften 
eingehalten werden. Dies erfordert bei der Identitätsoffenlegung nach § 11 Abs. 2 S. 1 LTranspG 
die Offenlegung der privaten Meldeanschrift aus nachfolgenden Gründen: 
 
Die  Offenlegung  ermöglicht  erst  die  für  die  Bekanntgabe  der  Stattgabeentscheidung  notwendige 
Konkretisierung  des  Adressaten.  Die  Dokumentation  der  geforderten  Angaben  ist  für  unsere 
Behörde erforderlich, um der Verpflichtung nachzukommen, die Rechtmäßigkeit unseres Handelns 
nachweisen zu können. Zudem kann ohne die Offenlegung der Angaben kein Gebührenverfahren 
durchgeführt  werden.  Die  Offenlegung  der  Identität  ist  zudem  erforderlich,  um  das  Risiko  eines 
Identitätsmissbrauchs  bzw.  -diebstahls  auf  ein  hinnehmbares  Maß  zu  reduzieren.  Zudem  ist  die 
Identität  offenzulegen,  um  Massenverfahren  in  geordnete  Bahnen  zu  lenken,  Missbrauch  zu 
vermeiden und in solchen Fällen ein rechtssicheres Verfahren sicherzustellen. Vor diesem 
Hintergrund bitte ich Sie um Verständnis für die geschilderte Vorgehensweise. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
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